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Stadt Halle (Saale)         24.02.2021 
Geschäftsbereich Bildung und Soziales 
 
 
 
 
Sitzung des Sozial-, Gesundheits- und Gleichstellungsausschusses am 04.02.2021 
Sondersitzung des Sozial-, Gesundheits- und Gleichstellungsausschusses am 
25.02.2021 
Änderungsantrag der Stadträtinnen Dr. Regina Schöps (Fraktion MitBürger & Die 
PARTEI) und Ute Haupt (Fraktion DIE LINKE) zur Beschlussvorlage Förderung von 
Angeboten und Projekten entsprechend der Richtlinie der Stadt Halle (Saale) über die 
Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Maßnahmen der sozialen Arbeit 
Vorlagen-Nummer: VII/2021/02279 
TOP: 4.1.1 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Die Verwaltung empfiehlt, den Antrag abzulehnen. 
 
 
Begründung: 
 
Die Verwaltung lehnt den Vorschlag zur Förderung des Trägers Medinetz Halle (Saale) ab. 
 
Mit der seit 12.02.2021 vorliegenden Anordnung einer Haushaltssperre gemäß § 27 
KomHVO ist das Begründen neuer freiwilliger Leistungen unzulässig. Damit ist eine 
Förderung gegenüber dem genannten Träger ausgeschlossen.  
 
Nachstehend die Antworten zu den in der Ausschusssitzung am 4.2.2021 mündlich 
gestellten Anfragen zum Änderungsantrag: 
 
Menschen ohne Krankenversicherung erhalten in Deutschland medizinische Leistungen, 
sofern sie notwendig sind. Auch Beratungsleistungen für alle Personengruppen werden in 
Halle (Saale) durch verschiedene Institutionen und Einrichtungen inkl. eines Sprachmittler-
Pools angeboten. Das gilt für EU-Ausländer*innen ohne Versicherungsschutz, wohnungslose 
Menschen, ehemalige Inhaftierte, Personen ohne geklärten Aufenthaltsstatus und auch für 
Personen, die selbstständig waren und ohne Versicherungsschutz sind.    
 
Der eingereichte Förderantrag von Medinetz zielt wesentlich auf Personalkosten für eine 
0,65 Vollzeitstelle und anteilige Sachkosten für Miete und Sprachmittlung ab. Die Absenkung 
der Finanzierungssumme auf 6.000 € im Änderungsantrag und deren Verwendung wurden 
mit anteiliger Finanzierung von Sachkosten - Miete, Dolmetscherleistungen und Beratung -
angegeben.  
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Der Ausschuss begehrt Auskunft zu den Auswirkungen für die betreffenden Projekte, die zur 
Deckung der Zuwendungssumme benannt wurden. Die Verwaltung ist nicht in der Position, 
abschließend einzuschätzen, welche Auswirkungen die Minderung der beantragten Summen 
für die einzelnen Projektumsetzungen haben. Die Träger wurden diesbezüglich angefragt 
und haben folgende Stellungnahmen eingereicht: 
 
 
a) Projekt „Angekommen – Angenommen 2021 – Brücken bauen“ 
 
Der Förderverein der Deutschen aus Russland - Sachsen-Anhalt e. V. schätzt ein, dass das 
Projekt mit einer Förderung von 2.000 € nicht durchzuführen ist. 
 
Das Projekt ist nicht neu. Die Förderung für das Jahr 2020 unterblieb, da die Beantragung 
durch den Verein verspätet erfolgte. Unter Corona-Bedingungen konnte das Projekt in 2020 
zwar aufrechterhalten werden, jedoch ohne Förderung auch in diesem Jahr müsste es 
eingestellt werden. Bereits mit der Absenkung auf 5.000 € kann das Projekt nur in 
eingeschränkter Form weitergeführt werden.  
  
 
b) Projekt „Ambulante Betreuung und Begleitung von Familien“ 
 
Das Ambulante Kinder- und Jugendhospiz Halle wird über Einsparungen im 
Sachkostenbereich versuchen, die Minderung auszugleichen.  
 
Zur Finanzierung der Personalstellen durch die Krankenkasse: 
 
Die gesetzlichen Voraussetzungen für eine Förderung der Personalstellen wird den 
Mitgliedern des SGGA als Anlage zur Verfügung gestellt (siehe Auskünfte der Träger). Es ist 
ersichtlich, dass eine bestimmte Ausbildung der Mitarbeiter/innen Voraussetzung ist. Liegt 
diese nicht vor, ist durch Aus- und Weiterbildung die Voraussetzung zu schaffen. Die 
eingestellte Mitarbeiterin zur Elternzeitvertretung erfüllte diese Vorgaben nicht umfänglich. 
Aufgrund der Pandemie fanden in 2020 nur bedingt Weiterbildungsveranstaltungen statt, so 
dass der geforderte Nachweis nicht vorlag. Da die Voraussetzungen für die Förderung der 
Elternvertretung nicht vorlagen, erstattet die Krankenkasse die Personalkosten nicht.  
 
Die Finanzierung durch die Krankenkasse erfolgt nicht stellenbezogen, sondern ist an die 
fachlichen Voraussetzungen des Personals und weitergehend an Leistungsinhalte geknüpft      
- siehe § 6 (2) der Rahmenvereinbarung -. Als Grundlage einer Zahlung wird jeweils das 
Vorjahr herangezogen.  
 
Zwischenzeitlich ist die Mitarbeiterin aus der Elternzeit zurückgekehrt. Das für 2021 zu 
zahlende Gehalt kann jedoch erst in 2022 bei der Antragstellung für eine Förderung durch 
die Krankenkasse berücksichtigt werden.  
 
Im Anhang wir die Erläuterung der Leiterin des Ambulanten Kinder- und Jugendhospiz Halle 
zur Verfügung gestellt. 
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c) Projekt „Cool TOUR inklusiv 4,0“  
 
Der Träger - Mit Handicap leben e. V. - informiert, dass mit einer Minderung der 
Fördersumme das Projekt nicht im vorgesehenen Umfang umgesetzt werden kann. Da durch 
die Pandemiesituation bereits Einnahmen entfallen, sind 1.000 € für den Verein nicht zu 
kompensieren. Es wird darauf hingewiesen, dass maximal eine Absenkung von 100 € 
zumutbar wäre. 
 
 
Auch unter Betrachtung dieser fachlichen Prüfung lehnt die Verwaltung den 
Änderungsantrag ab. 
 
 
 
Katharina Brederlow 
Beigeordnete 
 
 
 
 
Anlage: 
 
Auskünfte der Projektträger 
 












